
Das Amt für Jugend, Familie und Bildung – Sachgebiet Unterhaltsvorschuss – 
informiert: 
 
Aufgrund des am 18.12.2009 durch den Bundesrat verabschiedeten Gesetzes zur 
Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) werden ab 
01.01.2010 das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht. 
 
Das Kindergeld beträgt monatlich für erste und zweite Kinder jeweils 184 EUR, für dritte 
Kinder 190 EUR und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 215 EUR.  
 
Der Kinderfreibetrag wurde ab Januar 2010 von 3.864 EUR auf 4.368 EUR (2.184 EUR pro 
Elternteil) erhöht. 
 
Nach § 1612 a Bürgerliches Gesetzbuch ergibt sich ab 01. Januar 2010 folgender 
Mindestunterhalt: 
 

Beträge nach Erhöhung des Kinderfreibetrags 
durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 

Erste Altersstufe    317 EUR 
(0 bis 5 Jahre) 
 
Zweite Altersstufe    364 EUR 
(6 bis 11 Jahre) 
 
Mit Inkrafttreten des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes (Erhöhung des Erstkindergeldes 
und Mindestunterhalts) ändern sich auch die Zahlbeträge für Unterhaltsvorschussleistungen. 
 
Neue UV-Zahlbeträge ab 01.01.2010 
 
 bisheriger 

UV-Zahlbetrag 
UV-Zahlbetrag 
ab 01.01.2010 

erste Altersstufe 
(0 bis 5 Jahre) 

(281 EUR - 164 EUR) = 
117 EUR 

(317 EUR – 184 EUR) = 
133 EUR 

zweite Altersstufe 
(6 bis 11 Jahre) 

(322 EUR - 164 EUR) = 
158 EUR 

(364 EUR – 184 EUR) = 
180 EUR 

 
 
 
 
 
  
Weitere Informationen hierzu: 
 
Stadt Leipzig 
Amt für Jugend, Familie und Bildung 
Abt. Hoheitliche Jugendhilfe 
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig 
Ansprechpartner:     Sachgebietsleiterin:  Frau Scharmann     Tel. 123 - 4456 


